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Sitzung der Stadt AG LST am 21.04.2021

Antrag/Beschlussempfehlung 15. April 2021
Unterstützung der Initiative „Grundgesetz für Alle“

Beschluss: 
Die s,mmberech,gten Mitglieder der Stadtarbeitsgemeinscha7 Lesben, Schwule 
und Transgender unterstützen die Ini,a,ve „Grundgesetz für Alle“ (hFp://
www.grundgesetz-für-alle.de) zur Ergänzung des Ar,kel 3 des Grundgesetzes um 
das Merkmal der sexuellen Iden,tät. 

Die s,mmberech,gten Mitglieder der Stadtarbeitsgemeinscha7 Lesben, Schwule 
und Transgender empfehlen dem Rat der Stadt Köln sich ebenfalls ebenfalls posi,v 
zur Ergänzung des Ar,kel 3 GG um das Merkmal der sexuellen Iden,tät zu 
posi,onieren und die Ini,a,ve „Grundgesetz für Alle“ (hFp://www.grundgesetz-
für-alle.de) zu unterstützen. 

Ergänzend fordern wir die Kölner Bundestagsabgeordneten auf, bei einer 
Abs,mmung im Bundestag ebenfalls für die Ergänzung des Ar,kel 3 GG um das 
Merkmal der sexuellen Iden,tät zu s,mmen.  

Begründung:  
Die in Art. 3 (3) GG bereits aufgeführten Diskriminierungsmerkmale sind eine 
Lehre aus der menschenverachtenden Poli>k und Verfolgung durch den 
Na>onalsozialismus.  
Trotz ihrer systema,schen Verfolgung unter der NS-Diktatur finden queere 
Menschen jedoch bis heute keine Erwähnung. 
Die sexuelle Iden>tät ist bislang durch keines der in Art. 3 (3) GG benannten 
Merkmale geschützt.  
Auf Basis des bis heute unveränderten Wortlauts des Grundgesetzes billigte das  
Bundesverfassungsgericht noch in den 1950er und 1970er Jahren die 
strafrechtliche Verfolgung homosexueller und bisexueller Männer. Eine Ergänzung 
des Art. 3 (3) GG ist daher notwendig, um einen dauerha7en 
Diskriminierungsschutz zu sichern. 
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